
Göschitz

Ortsstraße 13 · 07907 Göschitz
Telefon: 036648.434610

Vertrag zur Vermietung einer Hüpfburg
mit Transportanhänger

Zwischen der Firma Seidelwerbung Inh. Uwe Seidel in Göschitz
 - nachfolgend Vermieter genannt – 

und 
Firma: _______________________________________________________________________

Name:_______________________________________________________________________

Anschrift:_____________________________________________________________________

Ansprechpartner: ______________________________________________________________

Telefon:______________________________e-mail:__________________________________

- nachfolgend Mieter genannt –

wird nachfolgender Vertrag zur Überlassung einer Hüpfburg mit Transportanhänger geschlossen:

1. Der Vermieter überlässt dem Mieter die nachstehend näher beschriebenen, in seinem
Eigentum stehenden Gegenstände zur entgeltlichen Benutzung:

1 Hüpfburg (incl. Zubehör) und 1 Transportanhänger, amtl. Kennzeichen: SOK ZZ 887

2. Die Betreuung der Hüpfburg erfolgt durch den Mieter/Vermieter  (nicht zutreffendes bitte streichen)

3. Das Überlassungsverhältnis beginnt am _________ und endet am ___________

4. Montage der Hüpfburg erfolgt durch den Mieter.
4a Montage der Hüpfburg erfolgt durch den Vermieter.           (zutreffendes Ankreuzen)

Die Montagekosten betragen __________________ €/netto

5. Die Montage findet statt am ___________um ___________Uhr
    die Abholung findet statt am ___________um____________Uhr

6. Der Mieter ist verpflichtet, den überlassenen Anhänger sorgfältig und pfleglich zu behandeln
und insbesondere bei besonders starker Verschmutzung auf eigene Kosten zu reinigen.
Für Veränderungen und Verschlechterungen, die über die normale Abnutzung hinausgehen,
haftet der Mieter. Solche Schäden hat der Mieter zudem unverzüglich dem Vermieter zu
melden.

6.1. Der Mieter ist verpflichtet, den Transportanhänger ausschließlich zum Transport der
Hüpfburg zu benutzen. Eine anderweitige Nutzung ist ausdrücklich untersagt!

6.2. Der Mieter ist nicht berechtigt, die Gegenstände an Dritte weiterzuvermieten.



6.3. Soweit für den Betrieb der Hüpfburg behördliche Genehmigungen erforderlich sind, hat
der Mieter diese selbst einzuholen. Ebenso ist eine Haftpflichtversicherung abzuschließen.

6.4. Montage und Betrieb der Hüpfburg erfolgen unter strenger Beachtung der Montage- und
Betriebsanleitung. Der Mieter hat mind. 2 Personen für den Auf- und Abbau bereitzustellen. Den 
Anweisungen des Vermieters bzw. dessen Beauftragten ist zu folgen.

6.4.1. Während der gesamten Zeit des Betriebes der Hüpfburg hat der Mieter eine volljährige, nüchterne 
Aufsichtsperson zu stellen. 
Auf Wunsch übernimmt der Vermieter gegen einen Aufpreis von 10 € /Stunde die Aufsicht des Betriebes 
der Hüpfburg. Bitte im Mietvertrag zusätzlich vereinbaren. 

6.5. Der Mieter haftet für aufgetretene Schäden am Anhänger. Er hat den Anhänger bei
Abholung auf Mängel zu überprüfen und falls Mängel vorhanden unverzüglich dem
Vermieter anzuzeigen. Ansonsten werden diese Mängel dem Mieter angelastet, der dann
die Instandsetzungskosten zu tragen hat.

7. Die Überlassung der Gegenstände erfolgt gegen eine Ausleihgebühr, die vom Vermieter festgesetzt 
und bar bei Übergabe der Hüpfburg vom Mieter bezahlt wird. 

8. Die Gegenstände sind vom Mieter bei Beginn/Ende des Überlassungsverhältnisses zur
vereinbarten Zeit beim Vermieter abzuholen/zurückzugeben.

8.1. Bei vereinbarter Montage durch den Vermieter sind die Gegenstände bei Abholung zum 
vereinbarten Zeitpunkt unverzüglich herauszugeben. 

8.2. Kommt der Mieter mit der vertraglichen Rückgabe der Gegenstände in Verzug, so hat er
dem Vermieter einen daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

9. Der Mieter stellt den Vermieter, soweit zulässig, von allen Ansprüchen Dritter aus Anlass der
Überlassung der Gegenstände frei.

10. Erfüllungsort ist Göschitz.

11. Änderungen/Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

12. Die Ausleihgebühr in Höhe von €  
Liefer- und Montagekosten in Höhe von € (optional)

MwSt.                                                        € 
Gesamtsumme:                                                €

ist in bar bei Übergabe der Hüpfburg zu bezahlen.

Die Höhe der Ausleihgebühr richtet sich nach der Dauer der Ausleihe.

13. Wenn eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein sollte, wird dadurch die Geltung
des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Es ist eine der unwirksamen Bestimmung im Sinne
der wirtschaftlichen Bedeutung nach möglichst nahe kommende andere Bestimmung
zwischen den Parteien zu vereinbaren.

____________________________ ______________________________
(Ort, Datum) (Unterschrift Mieter)

Bitte letztes Blatt beachten!!



Abholung/Rückgabe/Zusatzvereinbarungen

Die Abholung und Rückgabe erfolgt bei:

Seidelwerbung
Inh. Uwe Seidel
Ortsstraße 13

07907 Göschitz

Die Übergabe der Hüpfburg erfolgt am _______________ um ___:___ Uhr

       die Rückgabe am _______________ um ___:___ Uhr .

Die Hüpfburg befindet sich auf einem Anhänger mit Plane (zul. Gesamtgewicht 750 kg)!
Der Anhänger hat einen 7-poligen Anschluss und einen Adapter.

Die Hüpfburg ist in einem ordnungsgemäßen und trockenen Zustand an den Vermieter zurückzugeben. Mängel 
sind unverzüglich zu melden. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch der Hüpfburg entstanden 
sind haftet der Mieter. 

Für den Betrieb der Hüpfburg ist eine Haftpflichtversicherung erforderlich, die der Mieter bei einer 
Versicherungsagentur seiner Wahl abschließen muss.

Die Hüpfburg wird mit folgendem Inventar vermietet:
1 Plane 6x8m zum Unterlegen unter die Hüpfburg
1 Gebläse 1,1kW
20m Verlängerungskabel 220 V-Steckdose erforderlich
kleiner Läufer zum Aus- und Anziehen der Schuhe
Verbandskasten

Das Betreten der Hüpfburg ist nur barfuß oder in Strümpfen erlaubt. Schuhe sind vor der Hüpfburg 
auszuziehen. Ebenfalls sind alle Gegenstände abzulegen an denen sich die Kinder verletzen könnten z.B. 
Brillen, Spielzeug. 

Der vereinbarte Termin ist verabredungsgemäß einzuhalten, weil die Übergabe sonst nicht erfolgen kann bzw. 
bei verspäteter Rückgabe zusätzliche Miete berechnet wird.

Zur Kenntnis genommen: ____________________________________
(Unterschrift Mieter)

Zusatzvereinbarung zur Aufsicht der Hüpfburg

Der Vermieter wird beauftragt, die Aufsicht der Hüpfburg während der Veranstaltung

am ______________ von   ____:____Uhr bis ____:____Uhr 
zu übernehmen.

Die Kosten dafür betragen 10 € / Stunde und werden nach Ende der Veranstaltung in bar bezahlt.

__________________________                                 ________________________________
Unterschrift Vermieter                                                                 Unterschrift Mieter


